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Ein Jahr nach dem sogenannten „Trans-
plantationsskandal“, der im Jahr 2012 
bekannt wurde, sind die Richtlinien der 
Bundesärztekammer für die Wartelisten
führung und die Organvermittlung auf 
der Grundlage des § 16 Abs. 1 S. 1 des 
Transplantationsgesetzes (TPG) fortge-
schrieben worden. 
Eine wesentliche Neuerung ist, dass 
die Entscheidung zur Aufnahme in die 
Warteliste sowie Änderungen aller 
allokationsrelevanten Entscheidungen 
in einer interdisziplinären Transplanta
tionskonferenz besprochen und doku‑ 
mentiert werden müssen. Im Fall der 
interdisziplinären Lebertransplantations- 
konferenz gehören neben dem Trans-
plantationschirurgen, einem Internisten / 
Hepatologen und einem Vertreter des 
Vorstands auch ein Anästhesist oder 
Intensivmediziner als entscheidungsbe-
fugtes Mitglied dieser Konferenz an. 

Diese neue Zuständigkeit wirft be-
sonders im Kontext des sogenannten 
„Transplantationsskandals“ und der  
sich daraus ergebenden juristischen 
Konsequenzen zahlreiche Fragen be- 
züglich der Verpflichtungen und Ver‑ 
antwortlichkeiten für uns als Anäs-
thesisten auf [1]. Auf dem Deutschen 
Anästhesiecongress 2014 in Leipzig 
fand mit Unterstützung der DGAI eine 
Ad-hoc-Sitzung zu diesem Thema statt, 
zu dem Mitglieder aller deutschen Trans-
plantationszentren eingeladen waren. 
Als Referenten waren zwei Vertreter der 
Bundesärztekammer, Herr Dr. iur. Barış 
Çalışkan, Medizinrechtler, und Frau 
Dr. med. Cornelia Gleisberg, Ärztin für 
Chirurgie, eingeladen, die nach Initiativ

vorträgen für Fragen aus dem Auditorium 
zur Verfügung standen. 

Nach § 12 Abs. 3 S. 1 TPG, so Dr. iur. 
Barış Çalışkan, sind für die Organal
lokation Erfolgsaussicht und Dring-
lichkeit und für die Listung zur Organ-
transplantation gemäß § 10 Abs. 2 S. 1 
Nr. 2 TPG insbesondere Notwendigkeit 
und Erfolgsaussicht einer Organübertra-
gung maßgebend. 
Der Grund für die unterschiedlichen  
Kriterien liegt darin, dass „bei der Frage 
der Aufnahme in die Warteliste die 
Dringlichkeit einer Transplantation noch 
keine Relevanz“ haben muss. Bedeutung 
erlangt das Kriterium der Dringlichkeit 
jedoch bei der konkreten Organzutei-
lung [2,3]. Bei der Entscheidung über die 
Aufnahme in die Warteliste sind damit 
das „Vorliegen einer medizinischen In‑ 
dikation zur Organtransplantation (Not‑ 
wendigkeit) und die Abwesenheit von 
medizinischen Kontraindikationen (Er-
folgsaussicht)“ maßgebend [3]. 

Die Entscheidung über die Aufnahme in  
die Warteliste muss nach den Regeln, die 
dem Erkenntnisstand der medizinischen 
Wissenschaft entsprechen, erfolgen. Die 
Richtlinien zur Transplantationsmedizin 
haben hierbei die Funktion eines Bin-
deglieds zwischen der Medizin und der  
aktuellen wissenschaftlichen Entwick-
lung und unterstützen die gesetzlichen 
Parameter Erfolgsaussicht und Dring-
lichkeit [4,5]. Um Rechtsgültigkeit zu 
erlangen, müssen Änderungen der Richt-
linien grundsätzlich dem Bundesmini- 
sterium für Gesundheit vorgelegt wer-
den. Der Skandal um die Manipulation 
von Patientendaten hat gezeigt, dass 
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im Transplantationsbereich einerseits 
zu wenig wissenschaftliche und gesell-
schaftliche Transparenz bestand und 
andererseits effektive gesetzliche Kon-
trollstrukturen fehlten. Bislang waren 
beispielsweise Überprüfungen durch die 
Prüfungs- und die Überwachungskom-
mission nur dann möglich, wenn hierfür 
ein begründeter Anlass bestand [1]. Zu‑ 
dem hat der Gesetzgeber die Strafvor-
schriften des TPG teilweise neu gefasst 
[6]. Die neuen Richtlinien hingegen 
ermöglichen nun auf folgenden Ebenen 
„Checks“ und „Balances“:
•	 Einführung von rechtlichen Kontrol-

len durch die Kommissionen [7];
•	 Kooperationsgebot zwischen den 

Entnahmekliniken, den Transplanta-
tionszentren, der Vermittlungsstelle 
etc. [8]; 

•	 Mehraugenprinzip in den Transplan-
tationskonferenzen [9].

Nach den Richtlinien der Bundesärzte
kammer entscheidet die Transplanta-
tionskonferenz über die Aufnahme in  
die Warteliste. Die Mindestanforde-
rung an die Zusammensetzung einer 

solchen Konferenz beinhaltet für die 
Lebertransplantation die vier beteilig‑ 
ten Pflichtdisziplinen (Transplantations-
chirurg, Internist/Gastroenterologe, Anäs- 
thesist/Intensivmediziner und Vertreter 
des ärztlichen Direktors). Die Mitglieder 
dieser Konferenz sind namentlich der 
Vermittlungsstelle zu benennen (ein Ver
antwortlicher und ein Vertreter). Dane-
ben können alle diejenigen Disziplinen, 
die in die Erhebung und Weitergabe 
allokationsrelevanter Daten involviert 
sind, hinzugezogen werden. Welche Mit‑ 
glieder dies im Einzelnen sind, liegt im 
Verantwortungsbereich des jeweiligen 
Transplantationszentrums, das über die 
Hinzuziehung und damit weitergehende 
Besetzung der Transplantationskonferenz  
entscheidet. Die Richtlinien legen dar- 
über hinaus fest, dass sich die Trans-
plantationskonferenz regelmäßig treffen 
muss und immer zumindest ein Vertreter 
aller vier o.g. Pflichtdisziplinen anwe-
send muss.

In den Transplantationskonferenzen wer‑ 
den der Gesundheitszustand, alle er
hobenen allokationsrelevanten Befunde 

und Daten sowie die medizinische Indi-
kation zur Transplantation diskutiert. Seit 
August 2013 ist ein Bevorzugungsverbot 
im § 10 Abs. 3 TPG festgeschrieben. Kon-
kret bedeutet dies, dass bei Aufnahme in 
die Warteliste der Gesundheitszustand 
des Patienten möglichst exakt erfasst 
werden muss. Bei bewusst falscher Dar‑ 
stellung machen sich die beteiligten 
Ärzte strafbar. Sind alle transplantati-
onsrelevanten Daten erhoben, sind die 
behandelnden Ärzte – nach wirksamer 
Zustimmung des Patienten – zur Mel-
dung des Transplantationspatienten an 
die Vermittlungsstelle verpflichtet. Jeder 
Konferenzteilnehmer trägt selbstständig 
die Verantwortung für die korrekte 
Übermittlung der Gesundheitsdaten an 
die Vermittlungsstelle. Mit seiner per-
sönlichen Unterschrift autorisiert er die 
Listung des Patienten. Dieses Dokument 
wird zeitnah an den ärztlichen Vorstand 
des Klinikums und an die Vermittlungs-
stelle weitergeleitet. Letztverantwortlich 
innerhalb eines Transplantationszen-
trums ist der ärztliche Vorstand der 
Einrichtung. Er muss stets schriftlich 
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über die Entscheidungen der Konferenz 
informiert werden. 

Jeder Arzt der Transplantationskonferenz 
trägt aus seiner Fachrichtung heraus  
die volle Verantwortung für seine Ent-
scheidung. Folglich sind hier, wie Herr 
Dr. iur. Barış Çalışkan und Frau Dr. 
med. Cornelia Gleisberg betonen, alle 
Ärzte gleichberechtigt und entscheiden 
auf Augenhöhe mit den übrigen Teil-
nehmern, was konkret bedeutet, dass 
der Anästhesist in der Lebertransplan-
tationskonferenz mit dem Internisten, 
dem Chirurgen und dem Vertreter des 
ärztlichen Vorstands gleichberechtigter 
Entscheidungsträger ist [9]. 

Die „Richtlinien für die Wartelistenfüh-
rung und die Organvermittlung“ stehen 
hierarchisch über anderen interferie-
renden Leitlinien oder Fachgebietsab-
sprachen, wie z.B. die der Vereinbarung 
über die Zusammenarbeit zwischen 
Anästhesie und Chirurgie bei der ope-
rativen Patientenversorgung. In dieser 
ist geregelt, dass für den Fall, dass der 
Anästhesist Bedenken gegen die Durch-
führung eines Eingriffs bei einem Patien-
ten äußert, der Chirurg, wenn er diesen 
Eingriff trotzdem durchführt, die volle 
medizinische und rechtliche Verantwor-
tung trägt [10]. Die Entscheidung über  
die Aufnahme in die Warteliste muss 
hingegen gemeinsam getroffen werden. 
Lässt sich innerhalb der Konferenzteil-
nehmer kein Konsens erzielen, muss 
dies dokumentiert und dem ärztlichen 
Direktor mitgeteilt werden. Dieser legt 
dann fest, ob eine externe Transplantati-
onskonferenz über diesen Fall entschei-
den soll. Die allokationsrelevanten Be-
funde einschließlich der vom Laborarzt 
bestätigten Laborwerte müssen von der 
regelmäßig stattfindenden Transplanta-
tionskonferenz auf Plausibilität geprüft 
und bestätigt werden. Dies beinhaltet 
neben den „T“ (transplantable)-Listun-

gen auch die „NT“ (not transplantable) 
oder „HU“ (high urgency)-Listungen 
und auch die Nachbesprechung bereits 
transplantierter Patienten. 

Ausblick

Mit dem Ziel der Verbesserung der Or‑ 
ganisation und der Ergebnisse der Le‑ 
bertransplantationen werden die Trans‑ 
plantationszentren in Zukunft vermehrt 
durch die Prüfungs- und die Überwa
chungskommissionen kontrolliert wer‑ 
den. Derzeit überarbeitet die Bundes-
ärztekammer die Richtlinien für die 
Wartelistenführung und die Organ-
vermittlung zur Lebertransplantation. 
Wünschenswert wäre außerdem ein 
bundesweites Transplantationsregister, in  
dem alle Transplantationen statistisch 
erfasst werden. 

Für uns Anästhesistinnen und Anäs- 
thesisten stellt die Mitwirkung und 
Verantwortlichkeit in den Lebertrans-
plantationskonferenzen eine neue ver‑ 
antwortungsvolle, aber zugleich auch 
spannende Aufgabe dar. Folglich be‑ 
schlossen die Teilnehmer der Veranstal-
tung auf dem DAC 2014 in Leipzig zeit-
nah weitere Treffen der in die Konferen-
zen involvierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter anästhesiologischer Kliniken. 
Ziel soll neben Austausch von Informa-
tionen zu Themen wie Durchführung 
der lokalen Transplantationskonferenzen 
auch der Austausch medizinischer Stan-
dards und Erfahrungen sein. Anästhe-
sisten, die Mitglied dieser Konferenzen 
sind und Interesse an einem Austausch 
haben, sind herzlich eingeladen, sich an 
dieser Veranstaltung zu beteiligen. 
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